
Die ICD-11 wurde in der Nachfolge der 
aktuell noch weiterhin geltenden 
ICD-10 im Juni 2019 durch die 200 

Mitgliedsländer der WHO-Generalversamm-
lung verabschiedet. Die offizielle Einführung 
erfolgte im Januar 2022, mit einer Übergangs-
zeit von fünf Jahren. Jedoch ist bis jetzt keine 
offizielle deutschsprachige Übersetzung bezie-
hungsweise kein entsprechendes Manual ver-
fügbar, sondern lediglich «eine erste Version 

einer deutschen Übersetzung, die auch unter 
Verwendung automatisierter Übersetzungsver-
fahren erstellt wurde» [1]. An der qualitätssi-
chernden Arbeit waren für die Psychiatrie die 
DGPPN [2] und das BfArM [3] in Zusammen-
arbeit mit dem Schweizerischen Bundesamt für 
Statistik [4] federführend. Die Bearbeitung der 
«Klinischen Beschreibungen und diagnosti-
schen Anforderungen» [5], welche die eigentli-
chen diagnostischen Kriterien darstellen, wird 
erst in der Folge publiziert werden. Der auf der 

Homepage des BfArM aufgeführte Entwurf be-
zieht sich lediglich auf die MMS (Mortalitäts- 
und Morbiditätsstatistik) und die Beschreibun-
gen (Descriptions) des Kapitels 6 (psychische 
Störungen). Dieser Entwurf liegt jedoch noch 
nicht in einer offiziell bearbeiteten Version vor.

Wichtigste Neuerungen
Die ICD-11 unterscheidet sich unter anderem in 
folgenden Punkten deutlich von der ICD-10 [6]:

 – Konzeptuelle Unterschiede (unter anderem 
stärkere Einbeziehung dimensionaler Aspekte)

 – Formale Unterschiede (unter anderem 
völlig neue Kodierung der Störungen, 
einheitliche systematische und differenzier-
tere Beschreibung der Störungen)

 – Strukturelle Unterschiede (unter anderem 
neue Gesamtstruktur und Neugliederung 
des Kapitels zu den psychischen Störungen, 
mehr Sektionen zu psychischen Störungen, 
Ausgliederung in andere Kapitel, zum Bei-
spiel Insomnie)

 – Inhaltliche Unterschiede (unter anderem 
neue diagnostische Kategorien, Aufwertung 
einiger Kategorien, Revisionen bei einigen 
Störungen)

Hierdurch ändert sich zum Beispiel im Einzel-
fall die Schwelle zur Diagnosestellung; einige 
Diagnosen erhalten neu Schweregradeinteilun-

gen und/oder eine Beschreibung des psychoso-
zialen Funktionsniveaus; in einigen Fällen 
 werden neue Diagnosen (beispielsweise die 
komplexe posttraumatische Belastungsstörung, 
die körperdysmorphe Störung, das pathologi-
sche Horten, die Binge-Eating-Störung, die 
 anhaltende Trauerstörung) eingeführt oder Stö-
rungen anderen Bereichen zugeordnet (bei-
spielsweise die Transsexualität als «Geschlechts-
inkongruenz» in neuer Rubrik unter «Prob-
leme/Zustände im Bereich der sexuellen Ge-
sundheit»). Besonders auffällig sind die 
Veränderungen bei den Persönlichkeitsstörun-
gen in Bezug auf ICD-10 und DSM-5 (unter an-
derem Aufgabe der Subtypen, Einführung einer 
Schweregraduierung).

Weiterhin Orientierung an ICD-10
Die Autorinnen und Autoren des vorliegenden 
Artikels legen nachfolgend dar, weshalb sie von 
einer Übernahme von ICD-11 zum aktuellen 
Zeitpunkt mit einer Ausnahme abraten, bevor 
nicht ein Manual mit den «Klinischen Be-
schreibungen und diagnostischen Anforderun-
gen» publiziert ist. 

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre-
chung in der Schweiz sind die Klassifikations-
systeme grundsätzlich dazu bestimmt, «eine ter-
minologische und inhaltliche Vereinheitlichung 
der Diagnosen herbeizuführen, um auf dieser 
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Einzig bei der komplexen 
posttraumatischen Belas-
tungsstörung empfiehlt sich 
schon jetzt, die ICD-11 
anzuwenden.
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Grundlage eine dem Stand der Wissenschaft 
entsprechende Untersuchung und Behandlung 
der Gesundheitsstörung zu ermöglichen» [7]. 

Das Bundesgericht macht zur diagnosti-
schen Verwendung von ICD-11 noch keine 
konkreten Vorgaben. Gemäss bundesgerichtli-
cher Rechtsprechung muss die Diagnose aber 
«lege artis auf die Vorgaben eines anerkannten 
Klassifikationssystems abgestützt sein» [8]. Das 
Bundesgericht weist beispielhaft darauf hin, 
dass für die Einordnung chronischer Schmer-
zen neben den international gebräuchlichen 
Diagnosesystemen ICD-10 und dem Psychiat-
rie-spezifischen DSM-IV spezielle Verfahren 
zur Verfügung stehen würden [9]. Ein 
 anerkanntes Diagnosesystem ist zu verwenden; 
da die Diagnose per se den Schweregrad der 
Leistungseinschränkung nicht definiere, spiele 
das dabei angewandte System aber keine Rolle 
[10]. Bei der ICD-11 sieht das jedoch allenfalls 
anders aus [11], da hier die Funktionen bei 
Diagnosestellung und Beurteilung des Schwe-
regrades bei vielen Störungen eine massgebli-
che Bedeutung haben. 

Das Klassifikationssystem ICD-10 ist seit 
2018 die Basis für die Tarifstruktur in der sta-
tionären psychiatrischen Leistungserbringung 
[12]. Das Abrechnungssystem «TARPSY» [13] 
für stationäre psychiatrische Leistungen mit 
seinen «Psychiatric Cost Groups» (PCGs) 
 basiert auf der ICD-10. Auch diesbezüglich 
braucht es im Hinblick auf die Einführung der 
ICD-11 die entsprechenden Anpassungen. 

Diagnosemanuale in der Psychiatrie
Die Diagnosesysteme ICD-10 und DSM-5 sind 
seit vielen Jahren etabliert, und es liegen auf 

 deren Grundlage auch verschiedene psycho-
diagnostische Instrumente vor. Es sollte weiter-
hin prinzipiell nach ICD-10 diagnostiziert und 
kodiert werden und nur in begründeten Fällen 
nach DSM-5; es sollte also kein «willkürlicher 
Wechsel» zwischen diesen beiden Diagnose-
systemen vorgenommen werden [14]. Sinnvoll 
ist die diagnostische Einordnung nach DSM-5 
beispielsweise dann, wenn dort etablierte psy-
chodiagnostische Instrumente zur Verfügung 

stehen (beispielsweise bei Persönlichkeitsstö-
rungen, Posttraumatischer Belastungsstörung 
[PTBS] und so weiter) oder das DSM-5 dem 
aktuellen Forschungsstand besser entspricht als 
die ICD-10 (beispielsweise Somatoforme Stö-
rung versus Somatische Belastungsstörung, 
Autismus/Asperger versus Autismus-Spekt-
rum-Störung, PTBS und so weiter). Im Rah-
men einer Begutachtung sollte dies aus Grün-
den der Transparenz im Einzelfall auch klar so 
vermerkt werden.

Ausnahme «Komplexe PTBS»
Auf die Kodierung nach ICD-11 sollte – ausser 
in begründeten Ausnahmefällen – generell ver-
zichtet werden bis die offizielle Übersetzung 
auf Deutsch sowie das Manual «Klinische 
 Beschreibungen und diagnostische Anforde-
rungen» in deutscher Sprache vorliegen. 

«Warnhinweise» finden sich zudem bei allen 
auf der Homepage verfügbaren Leitlinien [15] 
in der Form «Unapproved pre-publication ver-
sion, not for citation and distributions». Als 
einzige Ausnahme für die Psychiatrie macht 
aus Sicht der Autorinnen und Autoren die Dia-
gnosestellung und Kodierung der «Komplexen 
PTBS» (kPTBS) nach ICD-11 in Einklang mit 
der Empfehlung der AWMF-Leitlinien zur psy-
chiatrischen und psychosomatischen Begut-
achtung Sinn [16], da

 – diese Diagnose weder nach ICD-10 noch 
nach DSM-5 gestellt werden kann.

 – seit Jahren eine umfangreiche Literatur zu 
Diagnostik, Behandlung und Prognosebe-
urteilung für diese Störung vorliegt.

 – aus Sicht der Autorinnen und Autoren die 
Persönlichkeitsänderung nach Extrembe-
lastungen bei ICD-10 als «Ersatz» hierzu 
unkritisch verwendet wird und sie auch 
nicht operationalisiert ist. 

Bei allen anderen psychischen Störungen raten 
die Autorinnen und Autoren vorerst davon ab, 
die ICD-11 zur Diagnostik und Kodierung zu 
verwenden; sie befürchten, dass es bei einer un-
kritischen, zu frühen Anwendung von ICD-11 
in Diagnostik, Behandlung und Begutachtung 
zu einer «Sprachverwirrung», das heisst zu 
 nomenklatorischen Missverständnissen kommt, 
und dass in der Folge aufgrund mangelnder Ver-
gleichbarkeit eine Rechtsunsicherheit droht. 
Eine längerfristige Umstellung auf ICD-11 wird 
auch eine entsprechende Anpassung der Tarif-
struktur für den stationären Psychiatriebereich 
«TARPSY» erfordern. Auch SwissDRG, das Ver-
gütungssystem für die stationäre Akutsomatik, 
wird entsprechend umgestellt werden müssen, 
was einen hohen administrativen Aufwand ver-
ursachen dürfte. Dies gilt aus Sicht der Autorin-
nen und Autoren auch für eine bereits auf Fran-
zösisch vorliegende Version der WHO [17]. 
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Sollen Ärztinnen und Ärzte das Klassifikationssystem ICD-10 oder ICD-11 nutzen? Die FMH 
schenkt Orientierung.

Psychiaterinnen und Psych-
iater sollten sich nach wie 
vor am Klassifikationssys-
tem ICD-10 orientieren.
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